
 

* Im  Fo lgenden wi rd  aus  Vere in fachungsgründen d ie  männl iche Fo rm verwendet .  Se lbs tve rs tänd l i ch  s ind Ärz t innen  
und Psychothe rapeut i nnen e ingesch lossen.  Zudem werden unte r  de r  Beze ichnung „Arzt “  auch Psychothe rapeuten  
und K inder -  und Jugendl ic henpsychothe rapeuten ve rs tanden.  
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Information zur 
Beschäftigung eines Entlastungsassisten-
ten aus Sicherstellungsgründen* 
(Bit te beachten Sie, dass dieses Merkblatt  keinen Anspruch auf Vollständigkeit  erhebt 
und eine Rechtsberatung nicht ersetzen kann.)  
 
 
Wenn ein Vertragsarzt * oder angestel lter Arzt vorübergehend verhindert ist,  seinen ver-
tragsärzt l ichen Pf l ichten in vol lem Umfang nachzukommen, besteht unter Um ständen die 
Möglichkeit ,  zur Sicherstel lung des Praxisbetr iebs einen Ent lastungsassistenten zu be-
schäft igen.  
 
 
Mögliche Gründe für die Beschäftigung eines Entlastungsassistenten  sind z.B. 

  

  starke gesundheit l iche Einschränkung  

  Erziehung von Kindern (bis zur Vol lendung des 18 . Lebensjahres)  

  Pf lege eines nahen Angehör igen  

  Berufspol it ische Tätigkeit  mit hohem zeit l ichen Aufwand  
 
 
Genehmigungsverfahren 

 

Die Anstel lung eines Entlastungsassistenten ist nur nach vorheriger Genehmigung der 
KVH und für einen befr isteten Zeitraum möglich. Da die Bearbeitungsdauer ei nes An-
trags auf Genehmigung eines Entlastungsassistenten in der Regel ca. vier Wochen be-
trägt, sollte der Antrag f rühzeit ig gestel lt  werden. Die Dauer der Befr istung ist abhän-
gig von den Gründen für die Beschäft igung . Eine rückwirkende Genehmigung ist nich t 
möglich.  
 
Das Antragsformular für die Beschäft igung eines Entlastungs assistenten f inden Sie auf  
unserer Internetseite www.kvhh.net unter „Formulare“, dort im Glossar und „A“, „Assis-
tenten“  
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Anforderungen an die Person des Entlastungsassistenten  

 

Der Entlastungsassistent muss grundsätzl ich über die gleiche Facharztanerkennung ver-
fügen wie der Arzt,  für den er tät ig wird.  Für Psychotherapeuten gilt ,  dass der Entlas-
tungsassistent über die gleiche Approbation verfügen muss wie der Psychotherapeut, 
für den er tät ig wird.  
 
Nicht möglich ist  

  die Beschäft igung eines Kinder - und Jugendlichenpsychotherapeuten als Ent las-
tungsassistent eines Psychologischen Psychotherapeuten –  und umgekehrt  

  die Beschäft igung eines ärzt l ichen Psychotherapeuten als Entlastungsassis tent  
eines Psychologischen Psychotherapeuten bzw. Kinder -und Jugendl ichenpsycho-
therapeuten.  
 

Bit te beachten Sie, dass der Vertretene für die Auswahl seines Ent lastungsassis tenten 
verantwort l ich ist.  
 
 
Worauf muss der anstellende Arzt achten? 

 

  Der zu ent lastende Vertragsarzt muss mindestens 10 Stunden/Woche seiner ver-
tragsärzt l ichen Tätigkeit  nachkommen.  

  Der Ent lastungsassistent darf  nur solche Leistungen erbr ingen, zu deren Durch-
führung der anstel lende Arzt selbst berechtigt ist,  wobei s ich der anstellende 
Arzt von der entsprechenden Qualif ikat ion des Entlastungsassistenten zu über-
zeugen hat.  

  Der Vertragsarzt  haf tet für die Erfüllung der vertragsärzt l ichen Pf l ichten durch 
den angestel lten Assistenten wie für die eigene Tätigkeit .  

  Die Beschäft igung des Ent lastungsassistenten darf  nicht der Vergrößerung der 
Vertragsarztpraxis oder der Aufrechterhaltung eines übe rgroßen Praxisumfangs 
dienen.  

  Da der Entlastungsassistent den Weisungen und der Aufsicht  des verantwort l i-
chen Praxisinhabers unterl iegt, ist sein Rechtsverhältnis mit dem Praxisinhaber 
als (sozialversicherungspf l icht iges) Arbeitsverhältnis im Sinne des § 6 22 BGB 
anzusehen. 

  Die gleichzeit ige Beschäft igung eines Arztes in Weiterbi ldung und eines Ent las-
tungsassistenten ist in der Regel ausgeschlossen, da nur der Vertragsarzt über 
eine gült ige Weiterbi ldungsbefugnis verfügt und für die Weiterbi ldung im geneh-
migten Umfang zur Verfügung stehen muss.  

  Die Abrechnung der vom Entlastungsassistenten erbrachten Leistungen erfolgt 
über die lebenslange Arztnummer des zu entlastenden Vertragsarztes.  

 
 
Rechtsquellen 

§32 Abs. 2-4 Zulassungsverordnung für Vertragsärzte (Ärzte -ZV) 
 
Weiterführende Hinweise 
Beachten Sie bit te, dass ein Ent lastungsassistent nur für den genehmigten Zeitraum 
beschäft igt werden darf .  Es müssen rechtzeit ig Anträge (mit einem Vor lauf  von 4 Wo-
chen) auf  Verlängerung gestellt  werden. Eine ungenehmigte Beschäft igung kann zu 
Honorarkürzungen führen.  


